


Zu Tagesordnungspunkt 9 der Jahreshauptversammlung 2025 
 
 
§ 2 Zweck 
 
Um bei Bedarf auch Tieren zu helfen, die nicht aus dem unmittelbaren Umfeld des 
Vereinssitzes stammen, soll dieser Satzungspunkt ergänzt werden.  
 
alt:  
Sein Zweck ist, grundsätzlich allen Tieren zu helfen und sie zu schützen, unter besonderer  
Berücksichtigung der freilebenden Streunerkatzen im Bezirk Fröndenberg.  
 
neu: 
Sein Zweck ist, grundsätzlich notleidenden Tieren zu helfen und sie zu schützen, unter 
besonderer Berücksichtigung der freilebenden Streunerkatzen im Bezirk Fröndenberg. Im 
Bedarfsfall können auch Tierschutzorganisationen im Inland sowie Ausland unterstützt 
werden.  
 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
Um unseren Aufgaben auch nachkommen zu können, wenn nicht ausreichend 
Ehrenamtliche dafür zur Verfügung stehen, soll die Möglichkeit der Anstellung von 
Hilfspersonal geschaffen werden. 
 
Ergänzung:  
Falls die anfallenden Arbeiten im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeiten nicht mehr 
ausgeführt werden können, darf das notwendige Hilfspersonal angestellt werden. Für 
diese Tätigkeit dürfen nur angemessene, nicht unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
gewährt werden.  
 
 
§ 7 Der Vorstand 
 
Um den Vorstand stärker unterstützen zu können, soll die Anzahl der möglichen Beisitzer 
erhöht werden. 
 
alt:  
Bei Bedarf ist die Mitgliederversammlung berechtigt, zwei weitere Beisitzer zu 
Vorstandsmitgliedern zu ernennen.  
 
neu: 
Bei Bedarf ist die Mitgliederversammlung berechtigt, bis zu vier weitere Beisitzer zu 
Vorstandsmitgliedern zu ernennen.  
 


